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Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des Landessozialgerichts Nordrhein-
Westfalen vom 20. Januar 2000 aufgehoben, soweit es die Berufung der Beklagten
gegen das Urteil des Sozialgerichts Dortmund vom 2. April 1996 hinsichtlich des
Zeitraums ab 1. August 1996 zurÃ¼ckgewiesen hat; insoweit wird die Klage
abgewiesen.

GrÃ¼nde:

I

Die Beteiligten streiten Ã¼ber die Anrechnung der der KlÃ¤gerin von der
Beigeladenen gewÃ¤hrten Witwenrente aus der Unfallversicherung auf die
Witwenrente aus der Rentenversicherung noch fÃ¼r die Zeit von Juli 1994 bis
einschlieÃ�lich Januar 1997.

Die KlÃ¤gerin ist die Witwe des am 4. Juni 1994 verstorbenen Versicherten Robert S.
, der am 23. Juni 1985 letztmals versicherungspflichtig gearbeitet hatte. Ihm wurde
von der Beklagten wegen Vollendung des 60. Lebensjahres und einjÃ¤hriger
ununterbrochener Arbeitslosigkeit ab 1. Juni 1990 Knappschaftsruhegeld â�� ab 1.
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Januar 1992 als Altersrente â�� gewÃ¤hrt. Wegen einer Berufskrankheit nach Nr
4105 der Anlage zur BKVO bewilligte die Beigeladene dem Versicherten mit
Bescheid vom 27. Januar 1994 Vollrente aus der Unfallversicherung ab 16. Februar
1993, wobei sie als Zeitpunkt des Leistungsfalls den 15. Februar 1993 festlegte.
Nachdem die Beklagte zunÃ¤chst die Verletztenrente gemÃ¤Ã� Â§ 93 SGB VI auf
die Altersrente angerechnet und eine Ã�berzahlung zurÃ¼ckgefordert hatte
(Bescheide vom 15. MÃ¤rz und 24. Mai 1994), zahlte sie die Altersrente des
Versicherten fÃ¼r die Zeit von MÃ¤rz 1993 bis zu seinem Tode (Juni 1994)
ungekÃ¼rzt aus (Abhilfebescheid vom 18. Mai 1995).

Mit Bescheid vom 17. August 1994 bewilligte die Beklagte der KlÃ¤gerin groÃ�e
Witwenrente ab 1. Juli 1994 unter gleichzeitiger Anrechnung der ausstehenden
"fiktiven Unfallrente". Sie kÃ¼ndigte eine Ã�berprÃ¼fung des Bescheides nach
Eingang des Bescheides Ã¼ber GewÃ¤hrung von Unfallrente an. Nachdem die
Beigeladene der KlÃ¤gerin mit Bescheid vom 14. September 1994 Witwenrente aus
der Unfallversicherung ab 4. Juni 1994 bewilligt hatte, stellte die Beklagte mit
Bescheid vom 27. September 1994 die groÃ�e Witwenrente entsprechend ihren
AusfÃ¼hrungen im Bescheid vom 17. August 1994 der HÃ¶he nach endgÃ¼ltig fest
und errechnete eine Ã�berzahlung, welche die Beigeladene erstattete. Den
zunÃ¤chst gegen den "vorlÃ¤ufigen Bescheid" vom 17. August 1994 eingelegten
Widerspruch nahm die KlÃ¤gerin auf Veranlassung der Beklagten zurÃ¼ck; der
gegen den Bescheid vom 27. September 1994 gerichtete Widerspruch blieb
erfolglos (Widerspruchsbescheid vom 3. Juli 1995).

Das SG hat die Beklagte mit Urteil vom 2. April 1996 verurteilt, der KlÃ¤gerin
Witwenrente ohne Anrechnung der von der Beigeladenen gezahlten Witwenrente
aus der Unfallversicherung zu zahlen. Das LSG hat die hiergegen gerichtete
Berufung der Beklagten zurÃ¼ckgewiesen (Urteil vom 20. Januar 2000) und zur
BegrÃ¼ndung im Wesentlichen ausgefÃ¼hrt: GemÃ¤Ã� Â§ 93 Abs 5 Nr 1 SGB VI idF
des RRG 1992 vom 18. Dezember 1989 (BGBl I S 2261) habe die Beklagte von der
Anrechnung der Unfallhinterbliebenenrente absehen mÃ¼ssen. Denn nach dieser
Vorschrift wÃ¼rden die Anrechnungsregelungen der Abs 1 bis 4 der Vorschrift nicht
angewendet, wenn die Rente aus der Unfallversicherung fÃ¼r einen Arbeitsunfall
geleistet werde, der sich nach Rentenbeginn oder nach Eintritt der fÃ¼r die Rente
maÃ�gebenden Minderung der ErwerbsfÃ¤higkeit ereignet habe. Der maÃ�gebliche
"Arbeitsunfall" habe "nach dem Rentenbeginn" gelegen, weil der Versicherte zuvor
die ihm hÃ¶chstmÃ¶gliche Rente aus der Rentenversicherung erworben gehabt
habe. Dass die Nichtanrechnungsvorschrift des Â§ 93 Abs 5 Nr 1 SGB VI aF auch
fÃ¼r die Hinterbliebenenrente gelte, sei in der Rechtsprechung des BSG geklÃ¤rt
(BSG Urteile vom 30. Juni 1997 â�� 8 RKn 28/95 â�� SozR 3-2600 Â§ 93 Nr 4 sowie
vom 28. Mai 1997 â�� 8 RKn 9/95, 27/95 â�� SozR 3-2600 Â§ 93 Nr 3 und 28/96 -).
MaÃ�geblicher Zeitpunkt fÃ¼r den "Rentenbeginn" sei im Falle der GewÃ¤hrung
von Hinterbliebenenrenten der Beginn der Versichertenrente. Der Versicherte habe
vor Feststellung der Berufskrankheit (Eintritt des "Arbeitsunfalls") am 15. Februar
1993 bereits die Voraussetzungen des hÃ¶chstwertigen, endgÃ¼ltig die
RentenhÃ¶he begrenzenden Versicherungsfalls des Alters erfÃ¼llt gehabt, auch
wenn er nicht Regelaltersrente wegen Vollendung des 65. Lebensjahres bezogen
habe. Denn bei der hÃ¶chstmÃ¶glichen Rente komme es auf die Rente ihrer Art
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nach an, also auf den Versicherungsfall des Alters. Eine Differenzierung zwischen
der in Â§ 33 Abs 2 Nr 1 SGB VI genannten Regelaltersrente und der in Nr 4 erfassten
Altersrente wegen Arbeitslosigkeit erfolge nicht. Unerheblich sei, dass Â§ 93 Abs 5
SGB VI idF des WFG vom 25. September 1996 auf Grund der dort angeordneten
RÃ¼ckwirkung zum 1. Januar 1992 einfach-rechtlich gesehen eine Anrechnung
gebÃ¶te. Denn der die KlÃ¤gerin belastende angefochtene Verwaltungsakt der
Beklagten Ã¼ber die Anrechnung der Witwenrente aus der Unfallversicherung habe
im Zeitpunkt seines Erlasses dem damals objektiv gÃ¼ltigen Recht widersprochen.
Weil der KlÃ¤gerin durch die Anrechnung ihr zustehende Sozialleistungen
entgangen seien, habe die Beklagte â�� wie im erstinstanzlichen Urteil entschieden
â�� die Anrechnungsentscheidung zurÃ¼cknehmen mÃ¼ssen. Da keiner der FÃ¤lle
des Â§ 48 Abs 1 Satz 2 Nr 1 bis 4 SGB X erfÃ¼llt sei, hÃ¤tte sich die Beklagte
rechtmÃ¤Ã�ig nur so verhalten kÃ¶nnen, dass sie die Anrechnungsentscheidung
gemÃ¤Ã� Â§ 44 Abs 1 Satz 1 SGB X zurÃ¼ckgenommen und die rechtswidrig
einbehaltenen BetrÃ¤ge nachgezahlt hÃ¤tte. Sodann hÃ¤tte sie nach VerkÃ¼ndung
des WFG ein Verwaltungsverfahren mit dem Ziel einleiten mÃ¼ssen, die
anrechnungsfreie Rentenbewilligung wegen nachtrÃ¤glicher Ã�nderung der
VerhÃ¤ltnisse nach Â§ 48 Abs 1 Satz 1 SGB X insoweit abzuÃ¤ndern, als es die neue
Anrechnungsregel erforderte. Nach AufklÃ¤rung der im Einzelfall erheblichen
Tatsachen und AnhÃ¶rung der KlÃ¤gerin hÃ¤tte sie frÃ¼hestens mit Wirkung zum
Beginn des nÃ¤chsten auf die Bekanntgabe dieses Verwaltungsakts folgenden
Monats die Anrechnung verfÃ¼gen dÃ¼rfen; fÃ¼r dieses Vorgehen seien drei
Monate anzurechnen, sodass von einer Bekanntgabe der neuen Entscheidung
frÃ¼hestens im Januar 1997 mit einer Umsetzung der neuen Regelung zum 1.
Februar 1997 auszugehen sei (BSG Urteil vom 31. MÃ¤rz 1998 â�� B 4 RA 59/96 R
â�� SozR 3-2600 Â§ 93 Nr 8).

Mit der vom LSG zugelassenen Revision rÃ¼gt die Beklagte einen VerstoÃ� gegen 
Â§ 93 Abs 5 Nr 1 SGB VI idF des RRG 1992 sowie des Â§ 93 Abs 5 SGB VI idF des
WFG, des Â§ 33 Abs 1 und 2 SGB VI und der Â§Â§ 44 und 48 SGB X. Zur
BegrÃ¼ndung trÃ¤gt sie vor: Der Versicherte habe mit der Altersrente wegen
Arbeitslosigkeit noch keinen Anspruch auf die hÃ¶chstmÃ¶gliche Rente â��
Regelaltersrente wegen Vollendung des 65. Lebensjahres â�� gehabt, als der
"Arbeitsunfall" eingetreten sei. Denn nach dem Urteil des BSG vom 9. Dezember
1997 (8 RKn 1/97 â�� BSGE 81, 251 = SozR 3-2600 Â§ 115 Nr 2) handele es sich bei
den Renten wegen Alters nach Â§ 33 Abs 2 SGB VI um eigenstÃ¤ndige Renten und
nur 65-jÃ¤hrige Versicherte kÃ¶nnten mÃ¶gliche Vorteile einer gesetzlichen
Anrechnung von Entgeltpunkten aus einer BeschÃ¤ftigung nicht mehr in Anspruch
nehmen. Ausgehend von den Senatsentscheidungen vom 28. Mai 1997 (8 RKn 9/95
â�� Kompass 1998, 35; 8 RKn 27/95 â�� SozR 3-2600 Â§ 93 Nr 3 und 8 RKn 28/96)
und der darin vorgenommenen Aufteilung der Zeit seit Inkrafttreten des SGB VI in
drei ZeitrÃ¤ume (1. Zeitraum vom 1. Januar 1992 bis zur Zustellung des
Anrechnungsbescheides; 2. Zeitraum von der Zustellung des
Anrechnungsbescheides bis zum endgÃ¼ltigen Gesetzesbeschluss Ã¼ber das WFG
am 9. Juli 1996; 3. Zeitraum ab dem 1. August 1996 â�� Inkrafttreten des WFG) sei
der Anrechnungsbescheid zumindest fÃ¼r den "3. Zeitraum" ab August 1996
rechtmÃ¤Ã�ig, weil insoweit nur eine "unechte RÃ¼ckwirkung" vorliege und gegen
die VerfassungsmÃ¤Ã�igkeit der Neuregelung als solche keine Bedenken
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bestÃ¼nden. Der gegenteiligen Auffassung in den Urteilen des 4. Senats des BSG
vom 31. MÃ¤rz 1998 (B 4 RA 59/96 R â�� SozR 3-2600 Â§ 93 Nr 8 und B 4 RA 27/96
R), auf die das LSG im angefochtenen Urteil abstelle, sei nicht zu folgen. Auch wenn
der 8. Senat des BSG in den vorgenannten Entscheidungen vom 28. Mai 1997 seine
Rechtsauffassung fÃ¼r Aufhebungsbescheide ausgesprochen habe, kÃ¶nne kein
Unterschied zu dem Fall vorliegen, bei dem von vornherein die
Unfallversicherungsrente mit dem angefochtenen Bescheid angerechnet werde. Der
KlÃ¤gerin habe im Ã�brigen wegen der von Anfang an vorgenommenen Anrechnung
und wegen der vorauszusetzenden Kenntnis von der Ã�nderung der Gesetzeslage
keinerlei schÃ¼tzenswerte Vertrauensposition zugestanden, sodass es nach
Auffassung der Beklagten einer VerlÃ¤ngerung des Nichtanrechnungszeitraums
nicht bedÃ¼rfe.

Die Beklagte beantragt,

das Urteil des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen vom 20. Januar 2000 â��
soweit damit die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Sozialgerichts
Dortmund vom 2. April 1996 zurÃ¼ckgewiesen worden ist â�� sowie das Urteil des
Sozialgerichts Dortmund vom 2. April 1996 aufzuheben und die Klage gegen den
Bescheid der Beklagten vom 27. September 1994 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 3. Juli 1995 abzuweisen, hilfsweise, im Hinblick auf
den Vorlagebeschluss des 8. Senats vom 28. Mai 1997 (8 RKn 27/95 â�� SozR
3-2600 Â§ 93 Nr 3) an das Bundesverfassungsgericht das Ruhen des Verfahrens
anzuordnen, soweit der von der KlÃ¤gerin geltend gemachte Anspruch auf
anrechnungsfreie Witwenrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung den
Zeitraum 1. Juli 1994 bis 31. Juli 1996 betrifft.

Die KlÃ¤gerin beantragt,

die Revision zurÃ¼ckzuweisen, hilfsweise, im Hinblick auf den Vorlagebeschluss des
8. Senats vom 28. Mai 1997 (8 RKn 27/95 â�� SozR 3-2600 Â§ 93 Nr 3) an das
Bundesverfassungsgericht das Ruhen des Verfahrens anzuordnen, soweit es um
den Anspruch der KlÃ¤gerin auf anrechnungsfreie Witwenrente aus der gesetzlichen
Rentenversicherung wÃ¤hrend des Zeitraums 1. Juli 1994 bis 31. Juli 1996 geht.

Sie hÃ¤lt das erstinstanzliche Urteil fÃ¼r zutreffend und verweist auf eine
gefestigte Rechtsprechung aller mit der Rentenversicherung befasster Senate des
BSG zur Regelungsproblematik des Â§ 93 Abs 5 SGB VI aF; allein eine
unnachgiebige Rechtsauffassung der Beklagten gebiete keine Abweichung von
dieser Ã¼bereinstimmenden Rechtsauffassung aller Senate.

Die Beigeladene hat ihr EinverstÃ¤ndnis mit einem Ruhen des Verfahrens erklÃ¤rt;
sie hat keinen Sachantrag gestellt.

II

Die zulÃ¤ssige Revision ist in dem im Tenor ausgewiesenen Umfang begrÃ¼ndet.
Da der Anspruch der KlÃ¤gerin auf ungekÃ¼rzte Witwenrente fÃ¼r die Zeit ab dem
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endgÃ¼ltigen Gesetzesbeschluss Ã¼ber das WFG am 9. Juli 1996 abtrennbar und
grÃ¶Ã�enmÃ¤Ã�ig bestimmbar ist, mithin selbststÃ¤ndig geltend gemacht werden
kann, konnte der Senat durch Teilurteil vorab hierÃ¼ber entscheiden (vgl Meyer-
Ladewig, SGG-Komm, 6. Aufl 1998, RdNr 3a zu Â§ 125 mwN). Eine Entscheidung
Ã¼ber die Zeit vor dem endgÃ¼ltigen Gesetzesbeschluss Ã¼ber das WFG â�� von
Juli 1994 bis Juli 1996 â�� konnte der Senat hingegen derzeit noch nicht treffen;
insoweit hat er im Hinblick auf die Ã¼bereinstimmenden AntrÃ¤ge der Beteiligten
auf Grund des Vorlagebeschlusses des Senats vom 28. Mai 1997 (8 RKn 27/95 â�� 
SozR 3-2600 Â§ 93 Nr 3) an das Bundesverfassungsgericht (dortiges Az: 1 BvL 20/97
) das Ruhen des Verfahrens angeordnet.

Der angefochtene Bescheid der Beklagten vom 27. September 1994 in der Gestalt
des Widerspruchsbescheids vom 3. Juli 1995, mit dem die groÃ�e Witwenrente der
KlÃ¤gerin nur unter Anrechnung ihres Anspruchs auf Hinterbliebenenrente aus der
gesetzlichen Unfallversicherung gewÃ¤hrt wird, erweist sich fÃ¼r den
Leistungszeitraum ab 1. August 1996 als rechtmÃ¤Ã�ig. Der maÃ�gebliche
"Arbeitsunfall", nÃ¤mlich die Feststellung der Berufskrankheit mit Leistungsbeginn
am 15. Februar 1993, hat â�� wie das LSG zutreffend entschieden hat â�� "nach
dem Rentenbeginn" gelegen, weil der Versicherte zuvor die ihm hÃ¶chstmÃ¶gliche
Rente aus der Rentenversicherung erworben hatte (vgl nachfolgend zu 1). Wie der
Senat ferner in seinem Teilurteil vom 28. Mai 1997 (8 RKn 27/95 â�� SozR 3-2600
Â§ 93 Nr 3) ausgefÃ¼hrt hat, verstÃ¶Ã�t die RÃ¼ckwirkung der ErgÃ¤nzung des Â§
93 Abs 5 SGB VI insbesondere durch seinen Satz 3 idF des WFG ab dem Zeitpunkt
des endgÃ¼ltigen Gesetzesbeschlusses (am 9. Juli 1996) nicht gegen das GG;
insoweit besteht kein Anlass fÃ¼r eine erneute Vorlage an das BVerfG nach Art 100
Abs 1 GG (vgl nachfolgend zu 2). Von inzwischen ergangener hÃ¶chstrichterlicher
Rechtsprechung â�� insbesondere von dem Urteil des 4. Senats vom 31. MÃ¤rz
1998 (B 4 RA 59/96 R â�� SozR 3-2600 Â§ 93 Nr 8) â�� weicht der Senat nicht ab
(dazu nachfolgend zu 3).

1) Nach stÃ¤ndiger Rechtsprechung des BSG zu dem bis zum In-Kraft-Treten des
WFG geltenden Recht ruht die Witwenrente aus der Rentenversicherung trotz
Zusammentreffens mit einer Witwenrente aus der Unfallversicherung jedenfalls
dann nicht, wenn die Leistung aus der Unfallversicherung wegen eines Unfalls
gewÃ¤hrt wird, der sich ereignete, nachdem der Versicherte das 65. Lebensjahr
vollendet und Altersruhegeld bezogen hatte, weil er damit die hÃ¶chstmÃ¶gliche
Rente aus der Rentenversicherung erworben hatte, bevor der Arbeitsunfall eintrat
(zur Rechtsprechungsentwicklung vgl BSG Urteile vom 9. Dezember 1965 â�� 4 RJ
503/63 â�� BSGE 24, 150 = SozR Nr 8 zu Â§ 1278 RVO, vom 29. November 1967
â�� 4 RJ 161/67 â�� BSGE 27, 230 = SozR Nr 2 zu Â§ 1279 RVO, vom 21. November
1969 â�� 12 RJ 52/64 â�� nicht verÃ¶ffentlicht, vom 21. Juni 1995 â�� 5 RJ 4/95 â��
SozR 3-2600 Â§ 93 Nr 1, vom 28. Mai 1997 â�� 8 RKn 27/95 â�� SozR 3-600 Â§ 93
Nr 3, vom 30. Juni 1997 â�� 8 RKn 28/95 â�� SozR 3-2600 Â§ 93 Nr 4 und vom 27.
August 1998 â�� B 8 KN 20/97 R â�� nicht verÃ¶ffentlicht). Danach wurden schon
nach dem Recht der RVO die Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit und das
Altersruhegeld, das der Versicherte bezog, gleich behandelt, weil sich beide
Rentenarten der HÃ¶he nach grundsÃ¤tzlich entsprachen (Â§ 1253 Abs 2, Â§ 1254
Abs 1 RVO). Bezogen auf Â§ 93 SGB VI folgt daraus, dass "hÃ¶chstmÃ¶gliche Rente"
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iS der Senatsrechtsprechung vom 28. Mai 1997 nicht etwa die "hÃ¶chstrangige"
Rente nach Â§ 89 Abs 1 Satz 2 Nr 1 bis 12 SGB VI bedeutet, sondern regelmÃ¤Ã�ig
eine Rente mit dem hÃ¶chsten Rentenartfaktor (Â§Â§ 67, 82 SGB VI). Nicht zur
"Vollrente" in diesem Sinne zÃ¤hlt hingegen -wie vom Senat bereits entschieden
â�� die Bergmannsvollrente nach DDR-Recht, die als umgewertete Rente fÃ¼r
Bergleute nach Â§ 82 Abs 1 Nr 4 SGB VI regelmÃ¤Ã�ig auch nur mit einem
Rentenartfaktor von 0,5333 versehen ist, weil unter dem Bezug dieser Rente
typischerweise weitergearbeitet wurde und weitere rentenrechtliche Zeiten in
normalem Umfang hinzuerworben wurden (vgl Senatsurteile vom 30. Juni 1997 â�� 
8 RKn 28/95 â�� SozR 3-2600 Â§ 93 Nr 4 sowie vom 27. August 1998 â�� B 8 KN
20/97 R â�� nicht verÃ¶ffentlicht). Insoweit besteht auch kein Widerspruch zu der
von der Beklagten herangezogenen Rechtsprechung des Senats zu der Vorschrift
des Â§ 115 SGB VI, denn sie betrifft einen anderen Regelungszusammenhang (vgl
Senatsurteil vom 9. Dezember 1997 â�� 8 RKn 1/97 â�� BSGE 81, 251 = SozR
3-2600 Â§ 115 Nr 2).

FÃ¼r Hinterbliebene wie die KlÃ¤gerin spielt die Auslegung des Begriffs
"Rentenbeginn" nach Â§ 93 Abs 5 Nr 1 SGB VI nur noch fÃ¼r den Zeitraum bis zum
(verfassungsmÃ¤Ã�igen) Inkrafttreten der Neufassung des Abs 5 durch das WFG
eine Rolle; seither werden Hinterbliebenenrenten stets gekÃ¼rzt (vgl hierzu
nachfolgend zu 2). Auch bei Witwenrente unter dem SGB VI ist hinsichtlich des
"Rentenbeginns" bei dem Beginn der "hÃ¶chstmÃ¶glichen Rente" des Versicherten
anzusetzen, die jedenfalls dann vorliegt, wenn eine anrechnungsfreie Altersrente
mit dem hÃ¶chstmÃ¶glichen Rentenartfaktor fÃ¼r ihn gezahlt wurde. Denn dann
musste er nicht mehr befÃ¼rchten, durch den Wechsel in eine andere Rentenart
â�� Â§ 89 Abs 1 SGB VI ermÃ¶glicht auch den Wechsel von einer AusprÃ¤gung der
Altersrente zu einer anderen â�� den Vorteil der Anrechnungsfreiheit wieder zu
verlieren. Mithin fÃ¼hrt die durch das SGB VI eingefÃ¼hrte MÃ¶glichkeit, innerhalb
der Altersrenten in eine iS des Â§ 89 Abs 1 Satz 2 SGB VI hÃ¶herrangige zu
wechseln, dazu, dass nicht allein die Regelaltersrente zur "hÃ¶chstmÃ¶glichen
Rente" oder â�� anders ausgedrÃ¼ckt â�� endgÃ¼ltigen Rente geworden ist.

2) Gegen die VerfassungsmÃ¤Ã�igkeit der Neuregelung als solche (ohne
BerÃ¼cksichtigung der RÃ¼ckwirkungs-Problematik) bestehen jedenfalls fÃ¼r den
hier zu entscheidenden Fall â�� der erstmaligen (endgÃ¼ltigen) Bewilligung einer
groÃ�en Witwenrente unter Anrechnung einer Hinterbliebenenrente aus der
gesetzlichen Unfallversicherung â�� keine Bedenken. Der Senat verweist hierzu auf
seinen Vorlagebeschluss und die Teilurteile vom 28. Mai 1997 (8 RKn 27/95 â�� 
SozR 3-2600 Â§ 93 Nr 3 â�� unter IV (1) â�� insoweit verÃ¶ffentlicht in JURIS).
Insbesondere unterliegen AnsprÃ¼che von Versicherten in der gesetzlichen
Rentenversicherung auf Versorgung ihrer Hinterbliebenen nicht dem
Eigentumsschutz; Art 14 Abs 1 GG wird daher von der gesetzgeberischen
Entscheidung nicht tangiert (vgl im Einzelnen BVerfG Beschluss vom 18. Februar
1998 â�� 1 BvR 1318/86 und 1 BvR 1484/86 â�� BVerfGE 97, 271 = SozR 3-2940 Â§
58 Nr 1).

War aber der Gesetzgeber verfassungsrechtlich befugt, die
Anrechnungsvorschriften des Â§ 93 Abs 1 bis 3 SGB VI auch auf Fallkonstellationen
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wie bei der KlÃ¤gerin zu erstrecken, so war er auch nicht gehindert, dies durch
einen Eingriff in bereits bestehende LeistungsansprÃ¼che â�� und nicht nur in
Anwartschaften auf kÃ¼nftige Leistungen â�� mit Wirkung fÃ¼r die Zukunft
(gerechnet ab dem endgÃ¼ltigen Gesetzesbeschluss des WFG) umzusetzen (vgl im
Einzelnen Teilurteil des Senats vom 28. Mai 1997 (8 RKn 27/95 â�� SozR 3-2600 Â§
93 Nr 3 â�� unter V (1)). Der Senat folgt insoweit den ErwÃ¤gungen des BVerfG in
dem Urteil vom 14. Mai 1986 (2 BvL 2/83 â�� BVerfGE 72, 200, 260 ff). Ab dem
Tage des Gesetzesbeschlusses durch den Bundestag mussten die Betroffenen mit
der VerkÃ¼ndung und dem Inkrafttreten der Neuregelung rechnen. Es war ihnen
daher zuzumuten, seither ihr Verhalten auf deren Inhalt einzustellen. Dies gilt auch
angesichts des Umstandes, dass in jenem Zeitpunkt schon wegen der
Mitwirkungsbefugnisse des Bundesrates weder der Inhalt des kÃ¼nftigen Gesetzes
feststand, noch, dass es Ã¼berhaupt endgÃ¼ltig zu Stande kommen wird (BVerfG
aa0 262). Stand aber auf Grund einer â�� jedenfalls verfassungsrechtlich
zulÃ¤ssigen â�� RechtsÃ¤nderung ab 9. Juli 1996 in FÃ¤llen wie dem der KlÃ¤gerin
keine ungekÃ¼rzte groÃ�e Witwenrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung
mehr zu, so entfiel damit nach Â§ 100 Abs 1 SGB VI ihr entsprechender Anspruch
mit Wirkung ab 1. August 1996.

3) Mit seiner Entscheidung weicht der Senat auch nicht â�� wie die KlÃ¤gerin zu
erwÃ¤gen gibt â�� von Urteilen des 4. Senats vom 31. MÃ¤rz 1998 (B 4 RA 59/96 R
â�� SozR 3-2600 Â§ 93 Nr 8 und â�� B 4 RA 27/96 R â�� verÃ¶ffentlicht in JURIS)
ab. In diesen Urteilen hat der 4. Senat in Kenntnis der Senatsvorlagen an das
BVerfG vom 28. Mai 1997 (8 RKn 27/95 â�� SozR 3-2600 Â§ 93 Nr 3; 8 RKn 9/95 und
8 RKn 28/96) ausgefÃ¼hrt, dass "in FÃ¤llen der vorliegenden Art" eine Vorlage nach
Art 100 Abs 1 GG mangels Entscheidungserheblichkeit der Vorlagefrage nicht in
Betracht komme. Abgesehen von der rechtlichen Frage, ob Art 12 Abs 8 WFG ein
sog sich selbst vollziehendes Gesetz ist oder â�� wovon der 4. Senat ausgegangen
ist â�� erst einer verfahrensrechtlichen Umsetzung durch den
RentenversicherungstrÃ¤ger bedarf, war die Besonderheit der Fallkonstellation,
dass â�� wie in diesem Urteil dargestellt â�� der beklagte VersicherungstrÃ¤ger des
dortigen Verfahrens dem Grundsatz von Treu und Glauben im
VerwaltungsrechtsverhÃ¤ltnis zuwider gehandelt hatte, indem er seine bei
Einlegung "objektiv noch in vollem Umfang unbegrÃ¼ndete Revision nunmehr
uneingeschrÃ¤nkt weiter verfolgte, obwohl er â�� wie von ihm in der mÃ¼ndlichen
Verhandlung vor dem BSG ausgefÃ¼hrt und auf Nachfrage bestÃ¤tigt wurde â��
inzwischen die richtige Rechtskenntnis erlangt hatte, dass er sich in den
angefochtenen Anrechnungsbescheiden und auch in den Vorinstanzen rechtswidrig
verhalten hatte, weil er die Hinterbliebenenrente aus der Unfallversicherung nicht
hÃ¤tte anrechnen dÃ¼rfen â�¦" (es folgen weitere AusfÃ¼hrungen). Demzufolge
hat der 4. Senat auch keinen Anlass gesehen, beim 8. Senat anzufragen, ob dieser
an seiner Rechtsauffassung festhÃ¤lt, wonach bei den dortigen Fallgestaltungen die
neue Anrechnungsregelung erstmals ab 1. August 1996 und nicht erst â�� wovon
der 4. Senat in diesen Urteilen ausgegangen ist â�� ab 1. Februar 1997
rechtmÃ¤Ã�ig nach Â§ 48 Abs 1 Satz 1 SGB X umgesetzt werden konnte (vgl dazu
kritisch Langen, DAngVers 1999, RdNr 128, 134). Ein solches strikt dem Gebot
widersprechendes Verhalten, im VerwaltungsrechtsverhÃ¤ltnis gegenÃ¼ber dem
BÃ¼rger nach Treu und Glauben zu handeln, lag aber dem vorliegenden
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Rechtsstreit nicht zu Grunde, sodass beide Sachverhalte nicht vergleichbar sind.

Die Entscheidung Ã¼ber die Kosten bleibt dem Schlussurteil vorbehalten.

Erstellt am: 17.08.2003

Zuletzt verändert am: 20.12.2024
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